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Indikatorprotokollsatz: Menschenrechte IP

Version 3.0

HR9 Gesamtzahl der Vorfälle, in denen 
Rechte der Ur-Einwohner verletzt wurden 
und ergriffene Maßnahmen. 
1. Relevanz 

Die Anzahl der erfassten Vorfälle, bei denen die Rechte der 
Ur-Einwohner betroffen sind, liefert Informationen über die 
Umsetzung der Richtlinien einer Organisation in Bezug auf 
den Umgang mit Ur-Einwohnern. Mit dieser Information 
lassen sich die Beziehungen der Organisation zu diesen 
Stakeholder-Gruppen beurteilen. Dies gilt insbesondere 
für Regionen, in denen eingeborene Völker leben und ein 
Interesse im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten 
der berichtenden Organisation haben. Die Informationen 
bieten außerdem einen Anknüpfungspunkt für Hilfs­
organisationen. Die ILOC-Übereinkommen 107 und 169 
behandeln die Rechte der indigenen Völker.

2. Datensammlung 

2.1	 Ermitteln Sie Vorfälle, die die Rechte der Ur-Einwoh­
ner unter den eigenen Mitarbeitern der Organisation 
und in Gemeinden in der Nähe bestehender  
Betriebsstätten betreffen, die höchstwahrscheinlich 
von den geplanten oder beantragten zukünftigen 
Maßnahmen der berichtenden Organisation  
betroffen sein werden.

	 Der Begriff „Vorfälle” bezieht sich auf Klagen, bei der 
Organisation oder bei zuständigen Behörden im 
Rahmen eines förmlichen Verfahrens eingereichte 
Beschwerden oder Fälle von Nichteinhaltung von  
Gesetzesvorschriften, die die Organisation durch 
bestehende Verfahren wie z. B. Audits von Manage­
mentsystemen oder formelle Überwachungs­
programme feststellt.

2.2 	 Geben Sie die Gesamtzahl der ermittelten Vorfälle 
während des Berichtszeitraums an, die die Rechte der 
Ur-Einwohner betreffen.

2.3 Geben Sie gemäß der folgenden Typologie den Status 
der Vorfälle sowie die ergriffenen Maßnahmen an:

•	 die Organisation hat den Vorfall geprüft

•	 es wurde ein Plan zur Wiedergutmachung  
umgesetzt

•	 es wurde ein Plan Wiedergutmachung umgesetzt 
und die Ergebnisse werden im Zuge einer routi­
nemäßigen internen Managementüberwachung 
geprüft und

•	 der Vorfall ist nicht mehr länger Gegenstand 
einer Maßnahme oder Klage (d.h. der Fall ist 
abgeschlossen, keine weiteren Maßnahmen der 
Organisation, usw.).

3. Definitionen 

Ur-Einwohner

Ur-Einwohner sind Völker, deren soziale, kulturelle, poli­
tische und wirtschaftliche Identität sie von der Maiorität 
der nationalen Gesellschaft unterscheidet oder die auf­
grund ihrer Abstammung von Völkern, die das Land oder 
eine bestimmte geografische Region, zu der das Land  
gehört, zu der Zeit bevölkerten, in der das Land erobert 
oder kolonialisiert wurde oder zu der die aktuellen Staats­
grenzen gezogen wurden, als indigen betrachtet werden 
und die unabhängig von ihrem rechtlichen Status einige 
oder alle eigenen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und politischen Institutionen beibehalten. 

4. Dokumentation

Als Informationsquellen kommen u.a. die Verfahrensanwei­
sungen und Richtlinien der Organisation zu diesem Thema 
in Betracht. Die Führungskräfte, die für das jeweilige Land 
zuständig sind, sowie Juristen der berichtenden Organisa­
tion können eventuell weitere Informationen liefern. An­
gaben zu Mitgliedern der Ur-Einwohner in der Belegschaft 
können eventuell den Personalakten entnommen werden.

5. Quellen 

•	 Charta der Vereinten Nationen, Präambel,  
San Francisco, 1945.

•	 ILOC-Übereinkommen C107, Übereinkommen über 
die Eingliederung und den Schutz eingeborener  
Bevölkerungsgruppen und anderer in Stämmen 
lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungs­
gruppen in unabhängigen Ländern, 1957.

•	 ILOC-Übereinkommen C169, Übereinkommen über 
eingeborene und in Stämmen lebende Völker in  
unabhängigen Ländern, 1991.




